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Was wir denken

Kinder sollen spielen, entdecken, lachen, 
weinen, streiten und Flausen im Kopf haben. 
Jugendliche sollen sich ausprobieren dürfen, 
im jung sein und im erwachsen werden, so  
lange, bis sie in einem geschützten Rahmen 
den Sprung in ein eigenständiges Leben 
meistern können. 

Aber nicht alle Kinder und Jugendliche haben 
das Glück, die Voraussetzungen für ein so 
unbeschwertes Aufwachsen mitzubringen. 
Die uns anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen bringen eine Fülle an Erfahrungen mit, 
die das Leben unsicher machten und manch-
mal zu einem kalten Ort werden liessen. Viele 
haben traumatische Erlebnisse und / oder 
unsichere Bindungen erlebt, mit unterschied-
lichen Folgen. 

Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen 
mit schwierigen Lebenserfahrungen beinhaltet 
die Förderung von Heilungsprozessen und das 
Initiieren von Lernprozessen. So sind Liebe, 
Fürsorge und Sicherheit die grundlegenden 
Qualitäten, die die jungen Menschen in der 
Obhut unserer Heime erfahren sollen, um 
etwas „heiler” werden zu können. Und dann 
müssen sie, wie alle Kinder und alle Jugend-
lichen, lernen, das Leben zu bewältigen, um 
sich später im Leben zurecht zu finden und zu 
starken Erwachsenen heranreifen zu können. 
Jeder junge Mensch hat dabei seine eigene 
Geschichte, individuelle Möglichkeiten  
und Grenzen.
 



Die Heilsarmee Kinder- und Jugendinstitu-
tionen BS richten sich nach interdisziplinären 
Ansätzen, Denkweisen und Methoden aus. Wir 
integrieren diverse Elemente und Arbeitsinst-
rumente aus verschiedenen wissenschaftlich 
anerkannten Theorien. Ziel ist es, den sich ver-
ändernden gesellschaftlichen und fachlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und die Kinder 
und Jugendlichen nach ihren individuellen Vor-
aussetzungen und Bedürfnissen entsprechend 
zu fördern, begleiten und zu unterstützen. In 
der Arbeit für die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen orientieren wir uns an den Leit-
linien der UN-Kinderrechtskonvention sowie 
der Leitlinien von Quality4Children. 

In der Begleitung der Kinder, der Jugendlichen 
sowie ihrer Herkunftssysteme handeln wir, 
differenziert nach Alter und individuellen Voraus-
setzungen, nach den pädagogischen Prinzipien der 
Ressourcenorientierung, der Selbstbestimmung 
und der Partizipation. Die Beziehungen zwischen 
betreuenden Personen, anderen Mitarbeitenden 
und den Kindern und Jugendlichen werden profes-
sionell gestaltet und reflektiert.

Die Traumapädagogik, die Bindungstheorien 
sowie die lösungs- und systemischen Ansätze 
bilden die Grundlage der pädagogischen Arbeit. 

Die Kinder und Jugendlichen werden ihren 
individuellen Voraussetzungen und Entwicklungs-
bedürfnissen entsprechend gefördert, begleitet 
und unterstützt, mit dem Ziel, dass die partizipativ 
festgelegten Ziele erreicht werden. Auf diese 
Weise können sie ihre Selbst-, Sozial- und  
Alltagskompetenzen weiterentwickeln. 

Wie wir handeln



Die Heilsarmee setzt sich seit weit über 100 Jahren, 
im Kinderhaus Holee und im Schlössli Basel,  
für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein.  
Zusammengefasst unter dem gemeinsamen Dach 
der „Heilsarmee Kinder- und Jugendinstitutionen 
BS” leisten diese Angebote einen wichtigen  
Beitrag zur kantonalen Kinder- und Jugendhilfe.

Die Heilsarmee ist eine internationale, 
christliche und soziale Organisation. Sie 
ist in 127 Ländern aktiv und hat weltweit  
ca. 1,7 Millionen Mitglieder. Sie wurde  
1878 in London gegründet. 

Die Stiftung der Heilsarmee 
Schweiz, mit Sitz in Bern, 
umfasst die sozialen Institu-
tionen der Heilsarmee, und 
ist die direkte Trägerschaft 
der Kinder- und Jugend-
institutionen BS.

Kinder- und Jugend- 
institutionen BS

Unsere Einrichtungen

Kinderhaus Holee
Nenzlingerstrasse 2
4054 Basel
061 301 24 50
kiju-bs@heilsarmee.ch

Schlössli Basel
Eichhornstrasse 21
4059 Basel
061 335 31 10
kiju-bs@heilsarmee.ch



Kinderhaus Holee
Unser zentrales Anliegen bei der Betreuung Unser zentrales Anliegen bei der Betreuung 
und Förderung der Kinder ist das Kindswohl. und Förderung der Kinder ist das Kindswohl. 
Kinder brauchen Schutz und Geborgenheit, Kinder brauchen Schutz und Geborgenheit, 
gleichzeitig aber auch ein anregungsreiches gleichzeitig aber auch ein anregungsreiches 
Umfeld, in dem sie Entwicklungsschritte Umfeld, in dem sie Entwicklungsschritte 
wagen können.wagen können.

Aufgenommen werden Kinder ab Geburt, di e  Aufgenommen werden Kinder ab Geburt, di e  
in ihrer Entwicklung gefährdet sind oder auf-in ihrer Entwicklung gefährdet sind oder auf-
grund zivilrechtlicher Entscheide oder eines grund zivilrechtlicher Entscheide oder eines 
Fachgutachtens eine stationäre Unterbrin-Fachgutachtens eine stationäre Unterbrin-
gung benötigen. Die Kinder können bis ins gung benötigen. Die Kinder können bis ins 
Alter von 14 Jahren im Heim betreut werden. Alter von 14 Jahren im Heim betreut werden. 
Da das Kinderhaus Holee kein internes Da das Kinderhaus Holee kein internes 
Schulangebot hat, ist die externe Beschulung Schulangebot hat, ist die externe Beschulung 
Voraussetzung für eine Aufnahme.Voraussetzung für eine Aufnahme.

Zusammen mit anderen stationären Institutionen Zusammen mit anderen stationären Institutionen 
ist das Kinderhaus Holee Partnerinstitution für ist das Kinderhaus Holee Partnerinstitution für 
notfallmässige Unterbringungen von Kindern.notfallmässige Unterbringungen von Kindern.

 „Unkomplizierte 
Lösungen
in schwierigen 
Situationen“

Unser Leistungsangebot 
•  Stationäre Plätze auf drei 

Wohngruppen
•  Notfallmässige Unterbringung
•  Individuelle Förder- und  

Entwicklungsplanung
•   Internes psychologisches  

Angebot



Schlössli Basel
Im Mittelpunkt der traumapädagogischen 
und systemisch-lösungsorientierten Arbeit 
steht für uns die individuelle Entwicklung der 
Jugendlichen in die Selbstverantwortlichkeit 
und die Eigenständigkeit.

Das Schlössli Basel bietet stationäre Plätze 
für weibliche Jugendliche ab 12 Jahren bis 
zur Volljährigkeit. Oftmals führen psychische 
Verhaltensauffälligkeiten, Integrationsschwie-
rigkeiten, Schulabsentismus, Gewalt zu Hause, 
etc. zu Platzierungen im Schlössli Basel. 

Jugendliche, die vor ihrem 18. Lebensjahr 
ins Schlössli eingetreten sind, können bis 
max. zum 25. Lebensjahr betreut werden. 
Dies erfolgt meist im Rahmen aufsuchender 
Begleitung in der eigenen Wohnung, bis der 
Schritt in die alleinige Selbständigkeit  
gewagt werden kann. 

Bildnachweise: unsplash.com

 „Ein sicherer 
Ort — jetzt und 
für die Zukunft“

Unser Leistungsangebot 
•  Stationäre Plätze auf zwei  

Wohngruppen
•  Betreutes Wohnen / Begleitung  

in der eigenen Wohnung
• Nachbetreuung
•  Individuelle Förder- und  

Entwicklungsplanung
•   Zusammenarbeit mit den  

Universitären Psychiatrischen Kliniken
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